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Zur Frage der Erneuerung des österr.-
liechtenst. Zoll- und Steuervertrages. 

Laut Artikel XV deS im I .  1 3 6 3  mit Oesterreich abge
schlossenen Zol l -  und SteuervertrageS ist die D a u e r  deS ge-
genwärtigen Vertrages bis Ende 1875  festgesetzt. Erfolgt i 
J a h r  vor Ablauf dieses Zeitraumes keine Kündigung,  so wird 
der Vertrag a l s  a u f  weitere 12 J a h r e  in seiner gegenwärtigen 
Fassung verlängert angesehen. D e r  Kündigungstermin läuft  
somit nach diesem Artikel bis Ende 1 8 7 4 .  

D ie  fürstl. Regierung hat bekanntlich schon voriges J a h r  
den Landtag aufgefordert, etwaige AbänderungSanträge zu dem 
mit Ende 1875  ablausenden Zollvertrage zu stellen. D e r  
Landtag überwies diese Aufgabe der Finanzkommisston, welche 
dann auch einen kurzen Bericht erstattete mit dem Schlußantrage:  

Die  fürstliche Regierung sei zu ersuchen, bei Erneuerung 
deS Zollvertrages dahin zu wirken: 1 )  daß künftig der Drittel-
abzug für  Vintfchgau und das  Oberinnthal wegfalle; 2 )  daß 
künftig die Unterhaltungskosten deS Zollamtes Vaduz von dem 
österreich. Aerare übernommen werden. 

D e r  Landtag fand in der Sitzung vom 7. J u l i  1873  den 
Gegenstand nicht dringend und beschloß denselben dem Landes-
auSfchuffe zur ausführlicheren Berichterstattung zuzuweisen. 

Dieser Bericht ist vor einigen Tagen veröffentlicht worden. 
D i e  Aufgabe des bald zusammentretenden Landtages wird eS 
sein, denselben nach allen Richtungen genau zu prüfen und zu 
behandeln, und den für d a s  Allgemein-Jnteresse ersprießlichsten 
Weg einzuschlagen 

Die  Tendenz unseres Bla t teS,  a l s  O r g a n  für  die öffent-
liche Meinung  für  vaterländische Angelegenheiten einzutreten, 
macht eS u n s  zur patriotischen Pflicht,  auch diese für unser 
Ländchen äußerst wichtige Frage in den Bereich unserer B e -
Handlung zu ziehen. 

D e r  Bericht deS LandeSauSschusseS spricht sich für  die E r 
neuerung deS Zollvertrages a u s  und zwar unter folgenden 
Bedingungen: 1) daß der Drittelabzug für Vintfchgau und 
Oberinnthal wegfalle; 2 )  daß der im gegenwärtigen Vertrage 
garantirte Minimalbetrag per 1 fl 9 0  kr. für  den Kopf der 
liechtensteinischen Bevölkerung aufS Doppelte erhöht werde;  
3 )  daß die Unterhaltungskosten deS Zollamtes Vaduz vom 
Zollvereinsärar übernommen werden. 

D e r  Bericht betrachtet die Zollvertragsfrage in ihrer poli-
tischen, volkswirtschaftlichen und finanziellen Beziehung. W i r  
wollen im Folgenden auszugsweise die wesentlichen Punkte des 
Berichtes unseren Lesern mitzutheilen und zu beleuchten versuchen. 

D ie  p o l i t i s c h e  Bedeutung deS Zollvertrages mit Oester-
reich findet der Berichterstatter in  dem wesentlichen Ginflusse 
der ZollvereinSeinnahmen a u f  unsere Staatseinnahmen. Bei

spielsweise wird angeführt ,  daß  im J a h r e  1 8 7 2  die Staats
einnahmen Liechtensteins aus 3 0 , 3 6 3  fl. präliminirt w ä r e n ,  
worunter die ZollvereinSeinnahmen mit 15 ,000  fl. D i e  wirk-
lichen. Zolleinnahmen überstiegen aber noch diesen garantirten 
Minimalbetrag und betrugen im J a h r e  1 8 7 2  3 4 , 4 5 9  fl, also 
mehr alS daS Doppelte höher, als fämmtliche übrigen Staats-
einnahmen Liechtensteins. A n  diese Thatsache anknüpfend wird 
dann im Bericht weiter bemerkt: „daß von der ZollvereinSein-
„nähme geradezu die Möglichkeit der selbstständigen F o r t -
„ e x i s t e n z  deS Landes abhänge,  da die Rheinban- und  V e r -
„waltungSkosten des Landes a u f  eine andere A r t  nicht gedeckt 
„werden können." 

W i r  geben zu, daß die ZollvereinSeinnahmen fü r  unsere 
Staatskasse von großer Bedeutung find, und  in Bezug a u f  
unsere staatliche und volkswirtschaftliche Hebung und Fortent
wicklung besonders im vergangenen Jahrzehnte einen eminenten 
Einfluß hatten, daß aber durch den Ausfall derselben unsere 
Fortexistenz in diesem G r a d e  bedroht werde, scheint u n s  doch 
zu viel behauptet. Unser Ländchen hat in den letzten zwei 
Jah ren  durch Mißernten und zum Theil auch dieses J a h r  durch 
die letzten Fröste eine Einbuße erlitten, die den Bet rag  fast 
sämmtlicher Zolleinnahmen seit der Gründung  deS Zollvertrages 
übersteigt, und dessenungeachtet haben die Rheingemeinden neben 
der Gemeinde- und StaatSsteuer eine Last auSgehalten, die 
manchem anderen StaatSbewohner räthselhaft vorkäme. Freilich 
wären derartige Anstrengungen fü r  die Zeit, besonders wenn 
noch Fehljahre eintreten, unmöglich, aber dessenungeachtet illu-
striren diese Leistungen zur Genüge, daß daS ganze Land den 
verhältnißmäßig sehr geringen Ausfall der ZollvereinSeinnahmen 
ertragen könnte, ohne geradezu in seiner Fortexistenz bedroht 
zu sein. DieS um so mehr, a l s  die ZollvereinSeinnahmen im 
Grunde genommen nur  ein indirektes Steuerergebniß sind, d a s  
wir bei eventueller Aufhebung deS Zollvertrages beliebig je 
nach dem Bedürfnisse deS LandeSbudgetS in ein direktes ver-
wandeln können 

Die  betreffende Stelle scheint uyS zudem etwas „unpolitisch", 
denn Jeder sieht leicht, daß wir, wenn wir  die F o r t e x i s t e n z  
deS Landes schon im Vorhinein geradezu von  dem F o r t b e -
stehen deS Zollvertrages mit Oesterreich abhängig machen, 
uns  dadurch auch im Vorhinein die kräftigste Handhabe, bei 
eventueller Erneuerung deS Zollvertrages möglichst günstige 
Bedingungen zu erzielen, selbst nehmen. 

„Eine  weitere politische Bedeutung," heißt eS in dem B e -
richte, „liegt für das  geographisch und politisch vom übrigen 
„Deutschland getrennte Liechtenstein darin,  daß eS mit dem a n -
„grenzenden stammverwandten Vorarlberg enger verbunden 
„wird." Auch dieser Satz  entspricht nicht ganz unserer An-
sicht. Unsere natürliche Grenze ist die Schweiz. Liechtenstein 


